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Gemeindliche
Bekanntmachungen

Bekanntmachung über  die  Eintragung  für  das
Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ vom 31.01.
bis 13.02.2019

Die Bekanntmachung über die Eintragung für das
Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ vom 31.01. bis
13.02.2019  ist  diesem  Amtsblatt  als  Anlage
beigefügt.
_________________________________________

Satzung  über  die  Erhebung  von  Verwaltungs-
kosten  für  Amtshandlungen  im  eigenen  Wir-
kungskreis   des Marktes Dürrwangen

Die  Satzung  über  die  Erhebung  von
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen
Wirkungskreis des Marktes Dürrwangen ist diesem
Amtsblatt als Anlage beigefügt.
_________________________________________

Mitteilungen der Marktkasse
 
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer
für das Kalenderjahr 2019: 
Der  Marktgemeinderat  hat  in  seiner  Sitzung  am
06.11.2018  die  Hebesätze  der  Grundsteuer  A
weiterhin auf 400 % und Grundsteuer B ebenfalls
auf  400  % für  das  Kalenderjahr  2019  festgelegt.
Gegenüber dem Kalenderjahr 2018 ist somit keine
Änderung  eingetreten,  so  dass  auf  die  Erteilung
von  Grundsteuerbescheiden  für  das  Kalenderjahr
2019 verzichtet wird. Für alle Grundstücke, deren
Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der
letzten  Bescheiderteilung  nicht  geändert  haben,
wird deshalb durch die öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom
07.08.1973 (BGBl. S. 965) die Grundsteuer für das
Kalenderjahr  2019  in  der  zuletzt  für  das
Kalenderjahr 2018 veranlagten Höhe festgesetzt. 

Die Grundsteuer 2019 wird mit den in den zuletzt
erteilten  Grundstücksabgabebescheiden  festge-
setzten  Vierteljahresbeiträgen  jeweils  am  15.
Februar,  15.  Mai,  15.  August  und  15.  November
2019  fällig.  Sollten  die  Grundsteuerhebesätze
geändert  werden  oder  ändern  sich  die
Besteuerungsgrundlagen  (Messbeträge),  werden
Änderungsbescheide  erteilt.  Mit  dem  Tag  der
öffentlichen  Bekanntmachung  dieser  Steuer-
festsetzung  treten  für  die  Steuerpflichtigen  die
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem  Tag  ein  schriftlicher  Steuerbescheid
zugegangen  wäre.  Die  Steuerfestsetzung  kann
innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem
Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch
Widerspruch  bei  der  Marktgemeinde  angefochten
werden.

Information turnusmäßige Wasserzählerwechsel: 
Die  Hauptwasserzähler  unterliegen  den  eich-
rechtlichen Bestimmungen und sind vor Ablauf der
Eichgültigkeit  durch  geeichte  Wasserzähler  zu
ersetzen. Die Eichfrist beträgt bei Wasserzählern
6 Jahre.
Wir  bitten  die  Grundstückseigentümer  und  die
Benutzer  den  Bauhofmitarbeiter,  der  sich  auf
Verlangen ausweisen kann, den Zutritt zu allen der
Wasserversorgung  dienenden  Einrichtungen  zu
gestatten  und  den  Zählerwechsel  durchführen  zu
lassen.  Dabei  werden  auch  die  Zählernummern
überprüft und Ventile kontrolliert.

2019 sind von der Auswechslung betroffen
-  die  Straßen:  Am  Galgenholz,  Am  Hutzelfeld,
   Hartlesfeld, Herbstwiesenweg, Hutzelhofweg
-  die  Ortsteile:  Sulzach,  Flinsberg,  Neuses,
    Hopfengarten

Trotz sorgfältiger Ausführung der Arbeiten kann es
in  Einzelfällen  nach  einigen  Tagen  zu  leichten
Undichtigkeiten  an der  Zähleranlage (Tropfen von
Verschraubungen)  kommen.  Zur  Vermeidung  von
Folgeschäden  infolge  Durchfeuchtung  von
Fußboden oder Inventar sollten Sie den Zählerplatz
zwei bis drei Tage nach Ausführung des Wechsels
kontrollieren  und  im  Falle  festgestellten
Wasseraustritts sofort unseren Bauhof informieren.
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Wasser- und Kanalgebührenabrechnung für   2018: 
Die  Abrechnungsbescheide  der  Wasser-  und
Kanalgebühren  für  2018  sind/werden  zugestellt.
Die  Abbuchung  der  Nachzahlungen,  sowie
Erstattung von Gutschriften erfolgt zum 15.02.2019.
Bei Fragen zum Bescheid wenden Sie sich bitte an
die  Marktkasse  im  Rathaus.  Die  künftigen
Vorauszahlungen für  2019 und deren Fälligkeiten
sind  im  Abrechnungsbescheid  ausgewiesen.  Die
Barzahler  bitten  wir,  sich  die  Fälligkeitstermine
vorzumerken. Es erfolgt keine erneute Erinnerung!
Für die Abschläge 2019 werden 90 % des Gesamt-
wasserverbrauchs von 2018 festgesetzt. Wir bitten
um Mitteilung,  falls  wir  den Vorauszahlungsbetrag
ändern sollen.
Die  Wassergebühren  betragen  weiterhin
1,60€/cbm  (+  7  %  MwSt.),  die  Kanalgebühren
2,60 €/cbm. Es tritt keine Gebührenänderung für
2019 ein.
_________________________________________

Antrag einer Gestattung

Sehr geehrte Vereins- und Gruppenvorstände, 
wie bereits bekannt ist, muss zum Betreiben eines
Vereinsfestes  grundsätzlich  eine  Gestattung  beim
Markt  Dürrwangen  beantragt  werden.  Neu
hinzugekommen,  sind  nun  neue  Formblätter  für
verschiedenste Fallkonstellationen, wie z.B.

- Meldung an das Gesundheitsamt, wenn 
Trinkwasserentnahme aus öffentlichem 
Netz erfolgt,

- Formular zum Jugendamt bei 
Tanzveranstaltungen u.ä.,

- Mitteilung an das Bauamt, wenn ein 
Festzelt errichtet wird

Meist  verlangen  diese  Stellen  eine  Meldung
mindestens  4  Wochen  im  Voraus.  Da  die
Mitteilungspflichten  immer mehr  werden,  möchten
wir  die  Vereinsvorstände  und  Vertreter  anderer
Gemeinschaften  bitten,  rechtzeitig  die  Gestattung
für  ihre  Veranstaltung  im  Rathaus  (Ansprech-
partner:  Frau  Breit,  Tel.  09856/9720-15,
alexandra.breit@duerrwangen.de) zu  beantragen.
Gerne helfen wir beim Ausfüllen der Formulare. 
_________________________________________

Hundekot im Tannenbusch-Gebiet

Vor  kurzem  haben  wir  wieder  einen  Hinweis
bekommen, dass am Tannenbusch im Bereich des
Gehwegs  Hundekot  hinterlassen wird.  Leider  gibt
es dort auch Hinterlassenschaften in Gärten. Dass
das  für  die  Anwohner  unangenehm und ärgerlich
ist,  müsste  nachvollziehbar  sein.  Wir  bitten  den
Hundehalter,  dies  zu  unterlassen und die kosten-
losen  Hundekotbeutel  zu  benutzen.  Die  meisten
Hundehalter  benutzen  die  Hundekotbeutel  und
entsorgen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde. 
_________________________________________

Der Marktgemeinderat

Konsolke, 2. Bürgermeister

andere öffentl. Stellen

Landratsamt  Ansbach  -  Jahresbescheide  für
Abfallgebühren

Ab  25.01.2019  werden  fast  50.000  Gebühren-
bescheide  der  Abfallwirtschaft  des  Landkreises
Ansbach  an  unsere  Kunden  versendet.  Aufgrund
dieser hohen Anzahl bitten wir um Verständnis und
Geduld,  da  die  Service-Telefonnummer  0981/468-
2323 der Abfallwirtschaft in den ersten Tagen nach
Versand  für  gewöhnlich  überlastet  und  schwer
erreichbar  ist.  Bitte  verschieben  Sie  telefonische
Nachfragen,  wenn  möglich,  auf  einen  etwas
späteren Zeitpunkt oder wenden Sie sich per Mail
an  abrechnung@landratsamt-ansbach.de,  per  Fax
an  0981/468-182319  oder  per  Post  an  das
Landratsamt  Ansbach,  Abfallwirtschaft,  91506
Ansbach. Vielen Dank

Aus dem 
Gemeindebereich

Weihnachtskonzert  der  Blechbläser  in  der
Pfarrkirche 

Schon  zum  vierten  Mal  und  dieses  Jahr  am
Wochenende  des  4.  Advents  gastierte  das
Dinkelsbühler  Blechbläserensemble  in  der
Dürrwanger Pfarrkirche. 
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Das  mittlerweile  traditionelle  Weihnachtskonzert
sorgte mit seinem abwechslungsreichen Repertoire
für weihnachtliche Feststimmung und entführte die
Zuhörer  des  gut  besuchten  Konzerts  in  die
internationale  Musikwelt  der  Klassik-und
Barockkompositionen. 
Unter  der  humorvollen  Moderation  von  Armin
Bestelmeyer  bewiesen  die  Instrumentalisten  ihr
hohes technisches Können: zu hören waren unter
anderen  Stücke  wie  „Amazing  Grace“,  die
„Zauberflöte“ und der „Münztaler Marsch“. 
Das  Publikum  zollte  den  Künstlern  ordentlich
Beifall.  Pfarrer Jojo erteilte den Segen verbunden
mit  weihnachtlichen  Grüßen  und  bedankte  sich
sehr herzlich bei den Akteuren und den Zuhörern. 
Stefan Baumgärtner 
_________________________________________

Sebastianfest  –  traditioneller  Feiertag  in  Dürr-
wangen

Dieses Jahr  feiert  die Gemeinde Dürrwangen am
Samstag, den 19. Januar  seinen  Sebastianstag.
Der Überlieferung nach hat der Ortspatron unserer
Gemeinde an diesem Tag die Menschen im Ort vor
der damaligen Pest beschützt. 

Statue des Hl. Sebastian in
der Pfarrkirche 

Ihm  zu  Ehren  feiern
zahlreiche  Gläubige
einen festlichen Gottes-
dienst.  Vereine  und
Verbände sind mit ihren
Fahnenabordnungen
herzlich eingeladen mit-
zufeiern.  Nach  dem
Festgottesdienst  findet
der  gemeinsame  Pro-
zessionszug  unter  Be-
gleitung der Blaskapelle
Dürrwangen  zum  Alten
Friedhof statt. Nach den
kirchlichen  Festlichkei-
ten  werden  die  Men-
schen  von  der  Blaska-
pelle  zu  den  Wirts-
häusern begleitet. 

Dort  werden  traditionell  Weiß  –und  Knackwürste
gereicht.  Läden  und  Geschäfte  sind  an  diesem
Feiertag geschlossen. 

8.30  Uhr  Abholung  der  Vereine  durch  die
Blaskapelle 

9.00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria
Immaculata,  musikalische  Gestaltung  durch  den
Kirchenchor  
anschl.  Prozession  zum  Alten  Friedhof.  

Alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. 

22. Dürrwanger Fahrradmarkt 
(Kinderräder,  Herren-,  Damenrä-
der, Dreiräder, Fahrradzubehör, ...)

Der Fahrradmarkt findet bei jeder Witterung
statt! 

Termin: Samstag, 16.03.2019 
Wann? Von 10:00 – 11:30 Uhr 
Wo? Schulhof der Grundschule 
Dürrwangen 

Standgebühr pro Fahrrad: 10% des 
Verkaufserlöses mind. 1 Euro – max. 50 Euro 
Es wird immer aufgerundet! 
Standgebühren fallen nur an, wenn das Fahrrad 
auch verkauft wird! 
Anlieferung:  Anlieferung  der  Fahrräder  am
Samstag, 16. März ab 9:00 Uhr (Schulhof). Für die
Verkehrssicherheit  der  angelieferten  Fahrräder
übernimmt der Veranstalter keine Haftung! 
Informationen: Franz-Josef Heller, Rappenhof 3, 
91602 Dürrwangen Tel: 09856/1870. 

Der Fahrradmarkt findet bei jeder Witterung statt! 
Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat der
Grundschule Dürrwangen 
V. i. S. d. Pr.: Franz-Josef Heller, Rappenhof 3, 
91602 Dürrwangen 

Schulische Mitteilungen

Einführungsklasse für  Schüler/-innen mit  Mittl.
Schulabschluss am Gymnasium Feuchtwangen
für das Schuljahr 2019/20

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Unterricht
und  Kultus  hat  seit  dem  Schuljahr  2012/13  eine
Einführungsklasse  am  Gymnasium  Feuchtwangen
genehmigt.  Gute  Absolventinnen und Absolventen
mit  Mittleren  Schulabschlusses  von  Real-,
Wirtschafts-,  und Berufsfachschulen  bzw.  dem M-
Zug der Mittelschulen werden in dieser zusätzlichen
10.  Klasse  an  die  Oberstufe  des  Gymnasiums
herangeführt, um dann nach weiteren zwei Jahren
in  der  Qualifikationsphase  des  Gymnasiums  die
allgemeine  Hochschulreife  zu  erwerben.  Eine
zweite Fremdsprache ist zur Wahrnehmung dieser
zusätzlichen Bildungschance zunächst  nicht  nötig.
Im Laufe der drei Jahre wird Französisch als zweite
Fremdsprache  am  Gymnasium  Feuchtwangen
erlernt.  Die  Voranmeldung  für  das  Schuljahr
2019/20  erfolgt  im  Sekretariat  des  Gymnasiums
Feuchtwangen  bis  spätestens  11.03.2019,  in  der
Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr (bitte bringen Sie eine
Kopie des Zwischenzeugnisses mit).  Allerdings ist

3



eine  endgültige  Anmeldung  auch  ohne
Voranmeldung möglich. Diese erfolgt dann mit dem
Abschlusszeugnis  und  dem  pädagogischen
Gutachten  in  der  Zeit  vom  22.07.  -  24.07.2019
ebenfalls  im  Sekretariat  des  Gymnasiums
Feuchtwangen.
Nähere  Informationen  erhalten  Sie  in  der
Infoveranstaltung  am  Dienstag,  22.01.2019  um
19.00 Uhr am Gymnasium Feuchtwangen im Raum
A 208.      gez. Sauerhammer Oberstudiendirektor
_________________________________________

Informationsabend der 3 Ansbacher Gymnasien

„Am Dienstag, 29.01.19 um 19:00 Uhr findet in der
unteren  Sporthalle  des  Platen-Gymnasiums
(Eingang  über  Karolinenstraße)  der  gemeinsame
Informationsabend der drei Ansbacher Gymnasien
statt. 
Eingeladen  sind  alle  interessierten  Eltern  und
Erziehungsberechtigten,  deren  Kinder  in  die
Jahrgangsstufe  5  eines  Gymnasiums in  Ansbach
übertreten wollen.“
_________________________________________

TAG DER OFFENEN TÜR an der FOS/BOS

Am  SAMSTAG,  02.  FEBRUAR  2019  von  10.00
Uhr  bis  13.00  Uhr Information,  Beratung  und
Erfahrungsberichte 
Fachpraktische  Ausbildung  -  Schulwerkstätten  -
Projekte - Kooperationen -  Zweite Fremdsprache -
Seminarfach  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns
auf Ihr Kommen! 
Die  Online-Anmeldung  ist  ab  sofort  unter
www.fosbosansbach.de möglich. Die ausgedruckte
Online-Anmeldung bitte unterschrieben und mit den
erforderlichen  Unterlagen  in  der  Zeit  vom  18.
Februar  bis  01.  März  2019  persönlich
vorbeibringen. 
Berufliche  Oberschule  Ansbach  Pfarrstr.  21/23,
Ansbach Tel. 0981/97223900 
E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de 
Homepage: www.fosbosansbach.de 
Parkmöglichkeiten am Rezatparkplatz oder im 
Brückencenter
_________________________________________

Infoabend der Staatl. Wirtschaftsschule Dinkels-
bühl zum Übertritt im Schuljahr 2019/20 

Wir laden alle Eltern, Schülerinnen und Schüler aus
den  Grundschulen,  Mittelschulen  (einschließlich
MZug),  Realschulen  und  Gymnasien  herzlich  zu
unserem  Informationsabend  an  der  Wirtschafts-
schule Dinkelsbühl ein. 
Der  Informationsabend zum Übertritt  in  die  6.,  7.
und  10.  Jahrgansstufe  findet  am  Dienstag,
19.02.2019 ab 18:00 Uhr statt. 
Im  Schuljahr  2019/2020  wird  der  Modellversuch
„Wirtschaftsschule  ab  der  Jahrgangsstufe  6“

weitergeführt.  Das  heißt,  Schüler  aus  den  5.
Klassen  haben  die  Möglichkeit  zum  neuen
Schuljahr  bereits  in  die   6.  Klasse  an  die
Wirtschaftsschule Dinkelsbühl zu wechseln. 
Bei  dem Informationsabend werden ab 18:00 Uhr
einzelne  Unterrichtsfächer  vorgestellt,  und  es
können die Unterrichts-  und Fachräume besichtigt
werden.  Informationen  über  Aufnahme,
Probeunterricht,  Bildungsgang,  Ganztagesbetreu-
ung, sowie berufliche und schulische Möglichkeiten
nach  dem  Wirtschaftsschulabschluss  folgen  im
Anschluss. 
Für  die  individuelle  Beratung  stehen  Schulleitung
und Lehrkräfte zur Verfügung. Weitere Infos finden
Sie online unter www.ws-dkb.de oder rufen Sie an
unter 09851 57720. Ab Montag, 18. Februar 2019
können Anmeldungen für das Schuljahr 2019/2020
vorgenommen werden.  
Andreas Wedler, OStR Stellv. Schulleiter 

Termine und Sonstiges

Infoveranstaltung für "Werdende Eltern"

Das Gesundheitsamt, Außenstelle Dinkelsbühl und
die  Ernährungsberatungsstelle  der  AOK  –  die
Gesundheitskasse Bayern - laden am Donnerstag,
17.01.2019 um 19.00 Uhr in das Gesundheitsamt
Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl
zu  einem  kostenlosen  Informationsabend  für
werdende Eltern ein. 
Herr  Ritter,  Physiotherapeut,  informiert  über
säuglingsgerechtes  Betten  und  Tragen  und  gibt
Tipps,  um  frühkindliche  Haltungsschäden  zu
vermeiden.  Frau  Kroemer,  Oecotrophologin  der
AOK,  informiert  über  richtige  Ernährung  in  der
Schwangerschaft,  während  der  Stillzeit  und  gibt
einen  Überblick  über  die  Vielfalt  der
Säuglingsmilchnahrung  in  den  ersten
Lebensmonaten eines Babys. Frau Julia Fälschle,
Sozialpädagogin  B.A.  beim  Gesundheitsamt,  gibt
Erläuterungen  zum  Mutterschaftsurlaub,  Mutter-
schaftsgeld,  Elternzeit,  Elterngeld,  Familiengeld
sowie  über  weitere  soziale  Leistungen/Hilfen  und
Allgemeines rund um die Schwangerschaft.

Es wird um Anmeldung im Gesundheitsamt unter
der Nummer 09851/3052 in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr gebeten.
_________________________________________

Tanztee am Nachmittag

Mit 66 Jahren da fängt das Leben an, mit 66 Jahren
da hat man Spaß daran“, deshalb auf zum 
„Tanztee am Nachmittag“ am Dienstag, den 22.
Januar 2019 um 14:30 Uhr, 
1. Faschingsball, „Mönchswaldhalle“, 
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Rathausstr. 34 91734 Mitteleschenbach 
Kostenbeitrag 5,-- €/p.P. 
Schön  wäre  es,  wenn  Sie  Ihre  Bekannten  und
Freunde  zu  unserem  „Tanztee“  mit  einladen,  um
gemeinsam  einen  schwungvollen,  unterhaltsamen
Nachmittag  zu  verbringen.  Ich  freue  mich
gemeinsam  mit  Ihnen  auf  eine  unterhaltsame
Veranstaltung.  Ihr  Peter  Schalk  (Organi-
sationsleitung),  Altbürgermeister  der  Gemeinde
Burgoberbach
Nächster "Tanztee“: am 19.02.19 in Bechhofen. 
_________________________________________

Das Evang.-Luth. Dekanat Dinkelsbühl schreibt 
folgende Stellen aus:

- Flüchtlings- und Integrationsberatung in Voll- oder
Teilzeit (20 oder 40 Std):

- Projektstelle Wohnen: Koordination und Beratung
in Teilzeit (20 Std.) Die Stelle ist als Pilotstelle im
ländlichen  Raum  befristet  für  zwei  Jahre
(Kombination  mit  20  Stunden  in  der Flüchtlings-
und Integrationsberatung möglich).

Gesuchte Qualifikationen für beide Stellen:
- Abgeschl. Studium der Sozialpädagogik oder 

Sozialen Arbeit (Diplom, FH, Bachelor oder 
Master)

- Kenntnisse der einschlägigen sozial- und 
ausländerrechtlichen Regelungen

- Nach Möglichkeit Berufserfahrung in der 
Asylsozial – bzw. Migrationsberatung oder 
anderen Formen der Unterstützung von 
Menschen mit Migrations- und 

Fluchthintergrund
- Interkulturelle Kompetenz
- Fähigkeit zur Teamarbeit und zur selbständigen 

Arbeitsweise mit hoher Eigenverantwortung
- Loyalität gegenüber der christlichen Kirche und 

Diakonie

Wir bieten Supervision und Fortbildung. Die Vergü-
tung erfolgt nach TVL. Ihre Bewerbung oder 
Voranfragen richten Sie - vorzugsweise per E-Mail –
bitte an: Evang.-Luth. Pfarramt, z.Hd. Herrn Pfr. 
Gunther Reese, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, 
Tel. 09853/1688, E-Mail: diakonie.moenchsroth@t-
online.de

Fachmesse  Neu-  und  Altbautage  -  Schwer-
punkt: Barrierefreies Wohnen und Bauen
 
Von  Wärmedämmung  über  Heizsysteme,
Solarenergie oder das richtige Sanieren – rund 80
Aussteller stehen bereit, um zu erklären, wie man
es  richtig  angeht.  In  Vorträgen  kann  man  sich
neutrale  Informationen  besorgen,  um  mit  diesen
dann beim Handwerker des Vertrauens zu punkten.
Auch  die  Dauerbrenner  wie  Sicherheit,
Einbruchschutz oder Fördermöglich-keiten kommen
nicht zu kurz. Für jeden ist ein Profi vor Ort.
Wer: Handwerkskammer für Mittelfranken
Was: Fachmesse Neu- und Altbautage 2019
Wann: 9. und 10. März 2019, 9 bis 17 Uhr

Wo: Bildungszentrum (BZ) 2, Sieboldstr. 9,
90411 Nürnberg      

Apothekennotdienst

Tag Datum Apotheke 

Samstag 19.01.19 St.-Pauls-Apotheke, Dinkelsbühl, 09851/3435

Sonntag 20.01.19 Apotheke vor den Toren, Dinkelsbühl, 09851/589324

Samstag 26.01.19 Apotheke Kiderlen, Feuchtwangen, 09852/61330

Sonntag 27.01.19 Apotheke am Forst, Dentlein a.F., 09855/9752626

Samstag 02.02.19 St. Georgs-Apotheke, Dinkelsbühl, 09851/57440

Sonntag 03.02.19 Hubertus-Apotheke, Schopfloch, 09857/246

Samstag 09.02.19 Stiftsherren-Apotheke, Feuchtwangen, 09852/67350

Sonntag 10.02.19 St.-Pauls-Apotheke, Dinkelsbühl, 09851/3435

Dienstwechsel täglich 08:00 Uhr früh – Änderungen vorbehalten
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Termine – Sonstiges

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

16.01./30.01.19 Biotonne
Rechtzeitiges Bereitstellen von Abfallbehältern 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach weist darauf
hin,  dass  die  Restabfall-,  Bio-  und  Papierbehälter  am
Leerungstag bereits ab 6 Uhr morgens zur Leerung bereit
stehen müssen. Es kann keine Nachleerung erfolgen, wenn
die Behälter verspätet bereitgestellt werden. Bitte haben Sie
hierfür Verständnis. 

18.01./25.01./08.02.

02.02.19

14:30 – 16:30

09:00 – 11:00
Wertstoffhof

23.01./06.02.19 Restmüll

31.01.19 Papiertonne

11.02.19 Gelber Sack

12.02.19 09:00 – 14:00 Versorgungsamt  Nürnberg -  Sprechtag  im  Landratsamt
Ansbach: zuständig für Eltern-, Landeserziehungs-, Betreuungs-,
Blindengeld u. Schwerbehindertenverfahren

22.03.19 08.30 – 12.00 Sprechtag  der  Deutschen  Rentenversicherung im Rathaus
Dürrwangen: Terminvereinbarung erforderlich unter 09856/9720-
19! 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten
für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis

des Marktes Dürrwangen
-Kostensatzung (KostenS)-

vom 04.12.2018

Der  Markt  Dürrwangen  erlässt  aufgrund  von  Art.  20  des  Kostengesetzes  (KG)  und  Art.  23  der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung-GO-) folgende Satzung über die Erhebung
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis:

§ 1 Grundsatz
Der Markt Dürrwangen erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die sie in Ausübung hoheitlicher
Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen).

§ 2 Gebührenhöhe
Die  Höhe  der  Gebühren  bemisst  sich  nach  dem  Kostenverzeichnis  (Kommunales  Kostenverzeichnis,
KommKVz),  das  Anlage  zu  dieser  Satzung  ist.  Für  Amtshandlungen,  die  nicht  im  Kostenverzeichnis
enthalten  sind,  wird  eine  Gebühr  erhoben,  die  nach  im  Kostenverzeichnis  bewerteten  vergleichbaren
Amtshandlungen  zu  bemessen ist.  Fehlt  eine  vergleichbare  Amtshandlung,  beträgt  die  Gebühr  fünf  bis
fünfundzwanzigtausend Euro.

§ 3 Inkrafttreten
Diese  Satzung  tritt  am  01.02.2019  in  Kraft.Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  über  die  Erhebung  von
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis des Marktes Dürrwangen vom 23.11.1992
in der Fassung der Änderungssatzung vom 29.01.1997 außer Kraft.

Dürrwangen, den 04.12.2018

  
Konsolke, 2. Bürgermeister
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